
NEU!

 Lange hat die Fachwelt auf die Neufassung der Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) warten 

müssen. Unzählige Änderungen haben die Einführung 
zu einer langwierigen Sache werden lassen. Nunmehr 
tritt die neue Verordnung mit dem Titel „Verordnung 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsver-
ordnung – BetrSichV) “ am 1. Juni 2015 in Kraft. 

Neben der Neufassung der BetrSichV ist in der Arti-
kelverordnung auch die Änderung der Gefahrstoffver-
ordnung (GefStoffV) umgesetzt. Diese Änderung wur-
de notwendig, um die bisherige Doppelregelung zum 
Explosionsschutz in beiden Verordnungen zu beseiti-
gen. Da die Explosionsgefährdung primär vom Ge-
fahrstoff ausgeht, ist die Gefährdungsbeurteilung 
zum Explosionsschutz nunmehr ausschließlich auf 
Grundlage der GefStoffV durchzuführen und im Er-
gebnis sind entsprechende Schutzmaßnahmen fest-
zulegen. Der zwischenzeitliche Vorschlag für eine 
neue Kurzbezeichnung – „Arbeitsmittel- und Anla-
gensicherheitsverordnung“ – wurde nicht umgesetzt.

 

Im Rahmen einer Artikelverordnung tritt am 1. Juni 2015 die neue  
Betriebssicherheitsverordnung in Kraft und die Gefahrstoffverordnung 
wird geändert. Welche wesentlichen Neuerungen haben die Betriebe 
zu beachten?

Auch blieb die bekannte Kurzbezeichnung (BetrSichV) 
der seit 2002 geltenden bisherigen Betriebssicher-
heitsverordnung erhalten. Allein damit konnten viele 
Papierseiten in Broschüren, die eine umfassende Ti-
teländerung notwendig gemacht hätte, vermieden 
werden. 

Ob die neue Verordnung tatsächlich eine Verbesse-
rung in Lesbarkeit und Umsetzungsfreundlichkeit mit 
sich bringt, kann jeder Praktiker selbst entscheiden. 
Beim Lesen wird man aber schnell feststellen: In der 
neuen Verordnung werden wesentliche Arbeits-
schutzaspekte konkreter und klarer gefasst. Die Be-
rücksichtigung von über zehn Jahren Erfahrung bei 
der Umsetzung der Vorgängerverordnung ist unver-
kennbar.

Die beiden folgenden Beiträge informieren im Ein-
zelnen über die grundlegenden Änderungen der Arti-
kelverordnung im Hinblick auf die

 ▪ Neufassung der  Betriebssicherheitsverordnung 
und die

 ▪ Änderung der Gefahrstoffverordnung.
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 Warum eine neue Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV)? Die 

bisherige BetrSichV wurde 2002 in Kraft 
gesetzt und hat sich seitdem als wichtiger 
Rechtsgrundsatz bei der Auswahl, Ver-
wendung und Prüfung von Arbeitsmitteln 
bewährt. Über zehn Jahre Erfahrung in der 
Anwendung haben aber auch manche Lü-
cken und Tücken aufgedeckt, die sich erst 
in der praktischen Umsetzung zeigten. In 
der bisherigen BetrSichV lag eine starke 
Betonung auf den überwachungsbedürfti-
gen Anlagen, die dazu führte, dass die 
Verwendung anderer, deutlich unfall-
trächtigerer Arbeitsmittel zu wenig Be-
rücksichtigung fand. 

Die Neufassung der Betriebssicherheitsverordnung soll 
stärker dem aktuellen Unfallgeschehen bei Arbeitsmit-
teln Rechnung tragen. Zudem wurde die Prüfung beson-
ders gefährlicher Arbeitsmittel neu aufgenommen. 

Die neue Verordnung soll gestützt auf Da-
ten der Unfallstatistik nun stärker dem ak-
tuellen Unfallgeschehen bei Arbeitsmitteln 
Rechnung tragen. Besondere Unfallschwer-
punkte wie Instandhaltung, Betriebsstörun-
gen, Manipulation von Schutzeinrichtun-
gen und unsachgemäße Benutzung stellen 
ein hohes Risiko dar und werden in der zu-
künftigen Verordnung deshalb besonders 
hervorgehoben. Neu aufgenommen sind 
Prüfungen von besonders gefährlichen Ar-
beitsmitteln, wobei die Beschränkung auf 
Krane, Flüssiggasanlagen und maschinen-
technische Arbeitsmittel der Veranstal-
tungstechnik dem Leser als eher beliebig 
erscheinen mag. 

Auch bei den überwachungsbedürftigen 
Anlagen war ein Änderungsbedarf zu er-
kennen. Nach Angaben der zugelassenen 
Überwachungsstellen (ZÜS) weisen über 
50 % der Aufzugsanlagen Mängel auf. Die 
neue BetrSichV reagiert darauf unter an-
derem durch eine stärkere Würdigung der 
ZÜS-Kompetenz als Prüfer. 

Seitdem der Prüfmarkt 2008 liberali-
siert und der Sachverständigenstatus der 
ehemaligen TÜV-Prüfer abgeschafft wur-
de, mussten auch die berufsgenossen-
schaftlichen Aufsichtsdienste öfter An-
ordnungen wegen unzureichender Prü-
fung überwachungsbedürftiger Anlagen 
erteilen. Beispielsweise konnten Betrei-
ber von Aufzugsanlagen nicht die erfor-
derlichen Prüfungen nachweisen. Dies 
soll zukünftig durch eine verbindliche 
Prüfplakette (vergleichbar der Kfz-Prüfpla-
kette) vermieden werden.

Zudem wurden seit Inkrafttreten der  
BetrSichV im Jahr 2002 auf nationaler und 
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europäischer Ebene neue Vorschriften 
wie das Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG) erlassen, die eine inhaltliche 
Anpassung der alten Regelungen zur Be-
triebssicherheit notwendig machten. 

Inhaltsübersicht und Struktur
Die neue Verordnung folgt im Wesentli-
chen dem strukturellen Aufbau der Vor-
gängerverordnung. Die Inhalte sind nun in 
fünf Abschnitten und drei Anhängen kla-
rer gegliedert (siehe Abbildungen unten).

Wie bereits aus der GefStoffV bekannt, 
sind jetzt auch in der BetrSichV die Ge-
fährdungsbeurteilung – und die Ableitung 
entsprechender Schutzmaßnahmen als 
zentrales Element – deutlich herausge-
stellt. Die Regelungen werden verstärkt 
unter inhaltlichen Gesichtspunkten zu-
sammengefasst (z. B. Grundpflichten, er-
weiterte Pflichten, Sonderbetrieb).

Die allgemeinen Teile der bisherigen 
Anhänge 1 und 2, in denen die Mindest-
vorschriften der Arbeitsmittel und deren 

Benutzung geregelt waren, finden sich 
nunmehr als Schutzziele an mehreren 
Stellen im fortlaufenden Verordnungstext. 
Für den Praktiker war aber gerade die bis-
herige Form des Anhangs 1 als Zusam-
menfassung der Schutzmaßnahmen in  

19 Punkten eine hilfreiche Übersicht, die 
man sich jetzt eher mühsam aus dem fort-
laufenden Text erschließen muss. 

Die bisher im Anhang 1 und 2 festgeleg-
ten Mindestanforderungen an besondere 
Arbeitsmittel (z. B mobile Arbeitsmittel, 
Arbeitsmittel zum Heben von Lasten) sind 
um Aufzugs- und Druckanlagen ergänzt 
im neuen Anhang 1 zusammengefasst. Im 
Gegensatz zu den allgemeinen Anforde-
rungen ist hier eine wesentliche Verbes-
serung durch das Auffinden der Regelun-
gen an zentraler Stelle festzustellen. 

Ebenso sind die im neuen Anhang 2 zu-
sammengefassten Prüfvorschriften für 
überwachungsbedürftige Anlagen (bisher 
teilweise im Text und im Anhang) und die 
neuen Prüfvorschriften für bestimmte Ar-
beitsmittel in Anhang 3 systematisch ge-
gliedert und damit übersichtlich gestaltet. 

Gefährdungsbeurteilung als  
zentrales Element
Die Gefährdungsbeurteilung bildet die 
Grundlage für die Festlegung von Schutz-
maßnahmen und gilt nunmehr als Pflicht 
auch für Betreiber von überwachungsbe-
dürftigen Anlagen, bei denen ausschließ-
lich andere Personen („Dritte“ im Sinne 
des ProdSG) gefährdet sind. Dies können 
beispielsweise Alleinmeister mit entspre-
chenden Druckbehältern im Kundenbe-
reich sein.

Der Arbeitgeber hat bei einer geplanten 
Neuanschaffung von Arbeitsmitteln mit-
hilfe der  Gefährdungsbeurteilung zu prü-
fen, welche für die beabsichtigte Verwen-
dung geeignet sind und ob sie über eine 
ausreichende Sicherheit verfügen bzw. 
welche zusätzlichen Maßnahmen unter 
Beachtung der Schutzzielvorgaben in den 

Die Gefährdungsbeurteilung umfasst Handhabung und Zustand des Arbeitsmittels. 

Betriebssicherheits-
verordnung

Rechtsnormtexte

zu §6 
Anhang 1 
bes. Vorschriften für be-
stimmte Arbeitsmittel (AM) 
 
1.  mobile, selbstfahrende/ 

nicht selbstfahrende AM
2. zum Heben von Lasten 
3.  AM bei zeitweiligem  

Arbeiten auf hoch gelege-
nen Arbeitsplätzen

4. Aufzugsanlagen
5. Druckanlagen

zu §§ 15, 16 
Anhang 2 
Prüfvorschriften für  
Ü-Anlagen 
 
1.  zugelassene Überwa-

chungsstellen
2. Aufzugsanlagen
3. Explosionsgefährdungen
4. Druckanlagen

zu § 14 
Anhang 3 
Prüfvorschriften für  
bestimmte Arbeitsmittel 
 
1.  Krane
2. Flüssiggasanlagen
3.  maschinentechnische  

AM der Veranstaltungs-
technik

Teile der neuen Betriebssicherheitsverordnung sind Rechtsnormtexte

Betriebssicherheits-
verordnung

Abschnitt 1  
Anwendungsbereich und 
Begriffsbestimmungen

Abschnitt 3 
zusätzliche Vorschriften für 
überwachungsbedürftige 
Anlagen

Abschnitt 5 
Ordnungswidrigkeiten  
und Straftaten,  
SchlussvorschriftenAbschnitt 4 

Vollzugsregelungen und  
Ausschuss für  
Betriebssicherheit 

Abschnitt 2 
Gefährdungsbeurteilung  
und Schutzmaßnahmen

Die fünf Abschnitte der neuen Betriebssicherheitsverordnung
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Auch Elektriker und 
andere Beschäftigte 
in elektrotechnischen 
Betrieben sind von 
der neuen Betriebs- 
sicherheitsverord-
nung betroffen.

§§ 4, 5, 6 sowie 8 und 9 erforderlich sind. 
Dies gilt in gleicher Weise, wenn der Ar-
beitgeber Eigenhersteller einer Maschine 
ist oder beim Umbau von vorhandenen 
Arbeitsmitteln aus dem Bestand des Be-
triebes.

Ergonomische Gesichtspunkte 
deutlicher herausgestellt
Die Gefährdungsbeurteilung umfasst so-
wohl die Handhabung als auch den Zu-
stand des Arbeitsmittels. Sie ist vor der 
Aufnahme einer Tätigkeit durchzuführen. 
Ergonomische Gesichtspunkte werden 
deutlicher herausgestellt als bisher, psy-
chische Belastungen bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln stellen ein neues 
Schutzziel dar. Der Betreiber muss die 
durch den Hersteller verpflichtend durch-
geführte Risikobeurteilung für das Ar-
beitsmittel nicht wiederholen, sondern er 
kann diese um seine Gefährdungsbeurtei-
lung ergänzen. Dadurch wird die Gefähr-
dungsbeurteilung erheblich erleichtert, 
nicht jedoch vollständig überflüssig. Auch 
wird deutlich herausgestellt, dass eine 
vorhandene CE-Kennzeichnung nicht von 
der Pflicht zu einer Gefährdungsbeurtei-
lung entbindet.

Eine zentrale Maßnahme des Arbeits-
schutzes bei Arbeitsmitteln sind Prüfun-
gen. Das bisherige Konzept, wonach der Ar-
beitgeber Art, Umfang und Fristen erforder-
licher Prüfungen auf Grundlage der Gefähr-
dungsbeurteilung selbst festlegt und quali-
fizierte Prüfer bestellt, bleibt erhalten. 

Neu ist, dass eine Gefährdungsbeurtei-
lung künftig regelmäßig überprüft werden 
muss. Der ursprünglich vorgeschlagene 

feste Prüfrhythmus von zwei Jahren wurde 
in die Endfassung aber nicht aufgenom-
men. Eine regelmäßige Überprüfung der 
Gefährdungsbeurteilung bedeutet nicht, 
dass sie vollständig wiederholt werden 
muss. Die verantwortlichen Führungskräf-
te müssen lediglich überprüfen, ob even-
tuelle Änderungen eine teilweise oder 
vollständige Aktualisierung notwendig 
machen. 

Anforderungen und Schutzziele 
berücksichtigen
§ 5 beschreibt elementare Grundsätze, 
wie Arbeitsmittel nach dem Prinzip der Ri-
sikominimierung möglichst sicher ver-
wendet werden. Voraussetzung hierfür ist 

 ▪ die vom Hersteller garantierte Produkt-
sicherheit des Arbeitsmittels und 

 ▪ die Umsetzung der aus der Gefähr-
dungsbeurteilung resultierenden Maß-
nahmen für die Verwendung.

Die BetrSichV stellt klar, dass Arbeitsmit-
tel mit Mängeln nicht verwendet oder wei-
terverwendet werden dürfen. Dieses neu 
eingeführte Verwendungsverbot berück-
sichtigt das Unfallgeschehen bei derarti-
gen Arbeitsmitteln. Der Arbeitgeber ver-
antwortet auch die Verwendung von Ar-
beitsmitteln, die nicht er zur Verfügung 
gestellt hat, sondern die vom Beschäftig-
ten mitgebracht werden, sofern er deren 
Benutzung während der Arbeit billigt.

§ 6 dient zusammen mit den §§ 4, 5, 8 
und 9 dazu, die weitgehend gleichlauten-
den allgemeinen Teile der Anhänge 1 und 
2 der alten BetrSichV zusammenzuführen 
und – als Schutzziele formuliert – in den 
verfügenden Teil zu übernehmen. Diese 

gelten für alte, neue und selbst hergestell-
te Arbeitsmittel gleichermaßen, sodass es 
keiner besonderen, bisher strittigen Be-
standsschutzregelung bedarf. Vielmehr 
muss der  Arbeitgeber im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung eigenverantwort-
lich selbst entscheiden, ob eventuell 
Nachrüstmaßnahmen erforderlich sind. 

Folgende Maßnahmen wurden präzi-
siert bzw. ergänzt:

 ▪ Maßnahmen zur Ergonomie,
 ▪ das Verbot von unerlaubten Eingriffen in 
die Sicherheitseinrichtungen (Manipu-
lationen),

 ▪ Aufzählung diverser Schutzmaßnahmen 
gegen vorhersehbare Gefährdungen.

Instandhaltung und Sonderbe-
triebszustände sicher gestalten
Instandhaltungsmaßnahmen, Manipula-
tion an Sicherheitseinrichtungen und 
Sonderbetriebszustände, z. B. eine Stö-
rungsbeseitigung, sollen nach Untersu-
chungen der Unfallversicherer Auslöser 
für etwa 70 % aller Unfälle sein. Diese 
drei Bereiche finden in der neuen Verord-
nung besondere Beachtung durch eigene 
Regelungsgrundsätze. Die Vorschriften 
zur Instandhaltung sind im Hinblick auf 

 ▪ den sicheren Zustand der Arbeitsmittel 
und 

 ▪ die Instandhaltungstätigkeit selbst ver-
bessert. 

Damit wird ein bisheriger Schwerpunkt 
des Unfallgeschehens stärker berücksich-
tigt. Grundlage der Instandhaltungsmaß-
nahmen ist auch hier die Gefährdungsbe-
urteilung. 
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Wenn durch Änderungen oder Umbauten 
von Arbeitsmitteln deren Sicherheit be-
einflusst wurde, muss der Arbeitgeber be-
urteilen:

 ▪ Ist das Arbeitsmittel nach der Änderung 
oder dem Umbau als neues Arbeitsmit-
tel anzusehen, dann sind Hersteller-
pflichten nach dem ProdSG zu erfüllen. 

 ▪ Ist dies nicht der Fall, muss im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung überprüft 
und dokumentiert werden, dass die 
Schutzziele der BetrSichV erfüllt sind.

Sonderbetriebszustände, Betriebsstörun-
gen und Unfälle stellen ein erhöhtes Un-
fallrisiko dar. Ein spezieller Abschnitt re-
gelt besonders unfallträchtige Sachver-
halte bei unvermeidbaren und typisch ge-
fahrgeneigten Tätigkeiten wie Einrichtung 
von Maschinen und Anlagen, Erprobungs-
vorgänge, Fehlersuche u. a. sowie Maß-
nahmen für einen möglichen Notfall, wie 
Rettungseinrichtungen, Informationen für 
Rettungsdienste und Warneinrichtungen.

Bewährtes Prüfkonzept erweitert
Prüfungen bleiben ein wichtiger Bestand-
teil zur Sicherstellung eines nachhaltigen 
Arbeitsschutzes. Die Regelungen für die 
Prüfung nehmen in der neuen BetrSichV 
einen breiten Raum ein. Die §§ 14 – 17 
sowie die Anhänge 2 und 3 beschreiben 
detailliert Prüfvorschriften für

 ▪ Arbeitsmittel allgemein,
 ▪ besondere Arbeitsmittel nach Anhang 3,
 ▪ zusätzlich für überwachungsbedürftige 
Anlagen, im Speziellen

 ▪ Aufzugsanlagen,
 ▪ Explosionsgefährdungen,
 ▪ Druckanlagen.

Die drei bisherigen Prüfkriterien für Arbeits-
mittel sind im Wesentlichen beibehalten:
1. Prüfung vor erstmaliger Benutzung von 
Arbeitsmitteln, wenn die Sicherheit von 
Montagebedingungen abhängt;
2. Wiederkehrende Prüfungen bei allen Ar-
beitsmitteln, die Schäden verursachenden 
Einflüssen (z. B. Verschleiß) unterliegen; 
3. Außerordentliche Prüfung (unverzüg-
lich), wenn bei außergewöhnlichen Ereig-
nissen (insbesondere Unfälle, Naturereig-
nisse, längere Nichtverwendung) Schäden 
am Arbeitsmittel entstanden sind.

Neu in die BetrSichV wurden besondere 
Prüfpflichten für die in Anhang 3 aufge-
führten Arbeitsmittel aufgenommen. Vor-
erst sind darin Prüfvorschriften für Krane, 
Flüssiggasanlagen und maschinentechni-

sche Arbeitsmittel der Veranstaltungstech-
nik enthalten. Sie lösen die bisher in Un-
fallverhütungsvorschriften in vergleichba-
rer Weise geforderten Prüfvorschriften ab. 
Der Ausschuss für Betriebssicherheit kann 
zukünftig weitere besonders prüfpflichtige 
Anlagen in die Verordnung aufnehmen. 

Aufzeichnungen über Prüfungen (Art der 
Prüfung, Umfang und Ergebnis) sind jetzt 
auch in elektronischer Form möglich. Dies 
bedeutet, dass die Prüfaufzeichnungen 
nicht zwingend unmittelbar bei der jewei-
ligen Anlage vorgehalten werden müssen.

Die bisherigen allgemeinen Regelungen 
für überwachungsbedürftige Anlagen wer-
den beibehalten. Details zu den Anforde-
rungen an die ZÜS als Prüfer und zu den 
Prüfpflichten finden sich in Anhang 2. Da-
rin wird auch die Möglichkeit erweitert, 
überwachungsbedürftige Anlagen anstelle 
von einer externen ZÜS durch den Betrei-
ber in eigener Verantwortung zu prüfen. 

Durch die Änderungen können zusätz-
lich unternehmenseigene ZÜS zugelassen 
werden. Praktisch wird dies aber vom Per-
sonal- und Prüfmittelaufwand her nur für 
Großbetriebe umsetzbar sein. Die meis-
ten Klein- und Mittelbetriebe werden wie 
bisher eine externe ZÜS mit der Prüfung 
beauftragen müssen.

Fazit
Die neue BetrSichV löst nach 13 Jahren die 
bisher gültige Verordnung ab. Praktische 
Erfahrungen bei der Umsetzung der alten 
Verordnung sind genauso eingeflossen, 

wie sicherheitstechnische Schwerpunkte 
aus der Unfallstatistik. Größtenteils ist 
durch eine stringente Gliederung die Les-
barkeit verbessert. Die Gefährdungsbeur-
teilung ist als zentrales Element bei der 
Anwendung von Arbeitsmitteln deutlich 
herausgestellt. Besonders riskante Ar-
beitsprozesse, wie die Instandhaltung, 
werden mit eigenem Maßnahmenkonzept 
hervorgehoben. 

Die Umsetzung der neuen BetrSichV 
wird nur in Detailbereichen eine Anpas-
sung an die bestehende betriebliche Ar-
beitsschutzorganisation notwendig ma-
chen, eine grundlegende sicherheitstech-
nische Neukonzeption für die Beschaf-
fung und Verwendung von Arbeitsmitteln 
ist nicht zu erwarten.  Dr. Ronald Unger

 → info
Die neue Betriebssicherheitsverordnung 
steht auf der Webseite des Bundesar-
beitsministeriums bereit: 
www.bmas.de, Suchbegriff „Neue  
Betriebssicherheitsverordnung“

Zur neuen Betriebssicherheitsverordnung 
veranstaltet die BG ETEM am 20. und 21. 
Mai 2015 in Dresden eine Fachtagung. 
Nähere Informationen zu dieser Tagung 
finden Sie unter  
www.bgetem.de, Webcode 15925081 
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Diese Mitarbeiterin entnimmt eine Probe an einem Versuchsfermenter.
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http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/Meldungen/beschluss-neufassung-betriebssicherheitsverordnung-bundeskabinett.html
http://www.bgetem.de/presse-aktuelles/termine/fachtagung-die-neue-betriebssicherheitsverordnung



